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EINLEITUNG 

1. Die Europäische Arzneimittel-Agentur (nachstehend "die Agentur" bzw. 

"EMA") mit Sitz in London wurde durch die Verordnung (EWG) Nr. 2309/93 des 

Rates, ersetzt durch die Verordnung (EG) Nr. 726/2004 des Europäischen 

Parlaments und des Rates, geschaffen1. Die Agentur arbeitet vernetzt und 

koordiniert die Wissenschaftsressourcen, die ihr von den nationalen Behörden 

zur Beurteilung und Überwachung von Human- und Tierarzneimitteln zur Ver-

fügung gestellt werden2. 

AUSFÜHRUNGEN ZUR ZUVERLÄSSIGKEITSERKLÄRUNG 

2. Der Prüfungsansatz des Hofes umfasst analytische Prüfungsverfahren, die 

Direktprüfung von Vorgängen und eine Bewertung von Schlüsselkontrollen der 

Überwachungs- und Kontrollsysteme der Agentur. Hinzu kommen Nachweise, 

die sich aus einschlägigen Arbeiten anderer Prüfer ergeben (soweit vorhan-

den), sowie eine Analyse der Managementerklärungen.  

ZUVERLÄSSIGKEITSERKLÄRUNG 

3. Gemäß Artikel 287 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union hat der Hof die Jahresrechnung3 der Agentur bestehend aus dem 

                                            

1  (ABl. L 214 vom 24.8.1993, S. 1) und (ABl. L 136 vom 30.4.2004, S. 1). Nach der 
letztgenannten Verordnung wurde die ursprüngliche Bezeichnung der Agentur - 
Europäische Agentur für die Beurteilung von Arzneimitteln - durch die 
Bezeichnung Europäische Arzneimittel-Agentur ersetzt. 

2  Im Anhang sind informationshalber die Zuständigkeiten und Tätigkeiten der 
Agentur zusammenfassend dargestellt. 

3 Der Jahresrechnung wird ein Bericht über die Haushaltsführung und das 
Finanzmanagement des betreffenden Haushaltsjahrs beigefügt, der zusätzliche 
Angaben zur Haushaltsführung und zum Finanzmanagement enthält. 
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"Jahresabschluss"4 und den "Übersichten über den Haushaltsvollzug"5 für das 

am 31. Dezember 2011 endende Haushaltsjahr sowie die Rechtmäßigkeit und 

Ordnungsmäßigkeit der dieser Rechnung zugrunde liegenden Vorgänge 

geprüft. 

Verantwortung des Managements 

4. In seiner Funktion als Anweisungsbefugter führt der Verwaltungsdirektor 

den Haushaltsplan in Einnahmen und Ausgaben nach Maßgabe der Finanz-

regelung der Agentur eigenverantwortlich und im Rahmen der bewilligten Mittel 

aus6. Der Verwaltungsdirektor ist verantwortlich für die Einrichtung7 der Organi-

sationsstruktur sowie der internen Verwaltungs- und Kontrollsysteme und -ver-

fahren, die notwendig sind, um die Aufstellung eines Abschlusses8 zu ermög-

lichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - 

falschen Darstellungen ist, und sicherzustellen, dass die diesem Abschluss 

zugrunde liegenden Vorgänge rechtmäßig und ordnungsgemäß sind. 

                                            

4  Der Jahresabschluss umfasst die Vermögensübersicht und die Übersicht über das 
wirtschaftliche Ergebnis, die Cashflow-Tabelle, die Tabelle der Veränderungen 
des Nettovermögens sowie eine Zusammenfassung der wesentlichen 
Rechnungslegungsmethoden und sonstige Erläuterungen. 

5  Die Übersichten über den Haushaltsvollzug bestehen aus der 
Haushaltsergebnisrechnung nebst Anhang. 

6  Artikel 33 der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2343/2002 der Kommission 
(ABl. L 357 vom 31.12.2002, S. 72). 

7  Artikel 38 der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2343/2002. 

8  Maßgeblich für die Rechnungslegung und Rechnungsführung der Agenturen sind 
die entsprechenden Vorschriften in den Kapiteln 1 und 2 des Titels VII der 
Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2343/2002, zuletzt geändert durch die Verordnung 
(EG, Euratom) Nr. 652/2008 (ABl. L 181 vom 10.7.2008, S. 23), die in die 
Finanzregelung der Agentur aufgenommen wurden. 
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Verantwortung des Prüfers 

5. Aufgabe des Hofes ist es, auf der Grundlage seiner Prüfung dem Europäi-

schen Parlament und dem Rat9 eine Erklärung über die Zuverlässigkeit der 

Rechnungsführung der Agentur sowie die Rechtmäßigkeit und Ordnungs-

mäßigkeit der ihr zugrunde liegenden Vorgänge abzugeben. 

6. Der Hof hat seine Prüfung in Übereinstimmung mit den International Stan-

dards on Auditing sowie den beruflichen Verhaltensanforderungen der IFAC 

und den Internationalen Normen für Oberste Rechnungskontrollbehörden der 

INTOSAI durchgeführt. Nach diesen Standards ist der Hof gehalten, die Prü-

fung so zu planen und durchzuführen, dass hinreichende Sicherheit darüber 

erlangt wird, ob der Jahresabschluss der Agentur frei von wesentlichen fal-

schen Darstellungen ist und die ihm zugrunde liegenden Vorgänge rechtmäßig 

und ordnungsgemäß sind. 

7.  Eine Abschlussprüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlun-

gen, um Prüfungsnachweise für die im Jahresabschluss enthaltenen Wertan-

sätze und sonstigen Angaben sowie für die Rechtmäßigkeit und Ordnungs-

mäßigkeit der ihm zugrunde liegenden Vorgänge zu erlangen. Die Auswahl der 

Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemäßen Ermessen des Prüfers. Hierzu 

gehört die Beurteilung der Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeab-

sichtigter - falscher Darstellungen im Abschluss sowie wesentlicher - beabsich-

tigter oder unbeabsichtigter - Verstöße gegen die Rechtsvorschriften der Euro-

päischen Union bei den zugrunde liegenden Vorgängen. Bei der Beurteilung 

dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das für die Aufstellung und sachge-

rechte Gesamtdarstellung des Abschlusses relevante interne Kontrollsystem 

und die zur Gewährleistung der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der 

zugrunde liegenden Vorgänge eingerichteten Überwachungs- und Kontrollsys-

teme, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umstän-
                                            

9 Artikel 185 Absatz 2 der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates. 
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den angemessen sind. Eine Prüfung umfasst auch die Beurteilung der Ange-

messenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden und der Vertret-

barkeit der ermittelten geschätzten Werte in der Rechnungslegung sowie die 

Beurteilung der Gesamtdarstellung des Abschlusses. 

8.  Der Hof ist der Auffassung, dass die erlangten Prüfungsnachweise aus-

reichend und geeignet sind, um als Grundlage für die nachstehenden Prü-

fungsurteile zu dienen. 

Prüfungsurteil zur Zuverlässigkeit der Rechnungsführung 

9. Nach Beurteilung des Hofes stellt der Jahresabschluss10 der Agentur ihre 

Vermögens- und Finanzlage zum 31. Dezember 2011 sowie die Ergebnisse 

ihrer Vorgänge und Cashflows für das an diesem Stichtag endende Haus-

haltsjahr in Übereinstimmung mit ihrer Finanzregelung und den vom Rech-

nungsführer der Kommission erlassenen Rechnungsführungsvorschriften11 in 

allen wesentlichen Belangen insgesamt sachgerecht dar. 

                                            

10 Der endgültige Jahresabschluss wurde am 29. Juni 2012 aufgestellt und ging beim Hof 
am 2. Juli 2012 ein. Der mit der Jahresrechnung der Kommission konsolidierte 
endgültige Jahresabschluss wird zum 15. November des darauffolgenden Jahres im 
Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. Der Jahresabschluss kann unter den 
nachstehenden Internetadressen abgerufen werden: http://eca.europa.eu oder 
http://www.ema.europa.eu/. 

11 Die vom Rechnungsführer der Kommission erlassenen 
Rechnungsführungsvorschriften beruhen auf den von der International Federation 
of Accountants (IFAC) herausgegebenen International Public Sector Accounting 
Standards (IPSAS) oder im Falle von Vorgängen, für die keine IPSAS-Normen 
vorliegen, auf den International Accounting Standards (IAS) bzw. den vom 
International Accounting Standards Board herausgegebenen International 
Financial Reporting Standards (IFRS). 
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Prüfungsurteil zur Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der dem Jah-

resabschluss zugrunde liegenden Vorgänge 

10. Nach Beurteilung des Hofes sind die dem Jahresabschluss der Agentur für 

das am 31. Dezember 2011 endende Haushaltsjahr zugrunde liegenden Vor-

gänge in allen wesentlichen Belangen rechtmäßig und ordnungsgemäß.  

11. Die folgenden Bemerkungen stellen die Prüfungsurteile des Hofes nicht 

infrage. 

BEMERKUNGEN ZUR HAUSHALTSFÜHRUNG UND ZUM 
FINANZMANAGEMENT  

12. Bei Titel II (Verwaltungsausgaben) wurden Zahlungsermächtigungen in 

Höhe von 9,6 Millionen Euro, d. h. 29 % der betreffenden Mittel, auf das 

Jahr 2012 übertragen. Bei Titel III (operative Ausgaben) wurden Zahlungs-

ermächtigungen in Höhe von 10,3 Millionen Euro, d. h. 34 % der betreffenden 

Mittel, auf das Jahr 2012 übertragen12. Der Umfang der übertragenen Mittel ist 

übermäßig hoch und stellt einen Verstoß gegen den Haushaltsgrundsatz der 

Jährlichkeit dar. 

BEMERKUNGEN ZU SCHLÜSSELKONTROLLEN DER ÜBERWACHUNGS- 
UND KONTROLLSYSTEME DER AGENTUR 

13. Die Agentur erhöhte 2011 die finanzielle Ausstattung eines im Jahr 2009 

nicht ordnungsgemäß vergebenen Rahmenvertrags über IT-Dienstleistungen, 

der Grund für das eingeschränkte Prüfungsurteil des Hofes zur Rechtmäßigkeit 

und Ordnungsmäßigkeit der dem Jahresabschluss 2009 der Agentur zugrunde 

                                            

12 In den Angaben für Titel III nicht enthalten ist die Übertragung 
(18,3 Millionen Euro) von Zahlungsermächtigungen für die Beurteilung von 
Arzneimitteln (71,9 Millionen Euro, Haushaltslinie 3010), bei denen die 
Übertragung aufgrund der Art der Zahlungen an die nationalen Behörden 
gerechtfertigt ist. 
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liegenden Vorgänge war. Der ursprüngliche Höchstwert des Auftrags betrug 

30 Millionen Euro. Im Jahr 2011 wurde dieser Betrag widerrechtlich um 

8 Millionen Euro aufgestockt, und es wurden Einzelverträge mit einem Wert 

von 8,1 Millionen Euro abgeschlossen, was vorschriftswidrige Zahlungen und 

antizipative Passiva in Höhe von 3,6 Millionen Euro im Jahr 2011 nach sich 

zog. Das IT-Projekt wird fortgeführt, und die Agentur hat 2011 damit begonnen, 

einen neuen Rahmenvertrag auszuarbeiten.  

14. Hinsichtlich der Transparenz der Vergabeverfahren sind Verbesserungen 

möglich, was die Begründung der geschätzten Auftragsvolumen sowie die 

Festlegung, Veröffentlichung und Anwendung der Auswahlkriterien betrifft.  

SONSTIGE BEMERKUNGEN 

15. Der Hof stellte fest, dass hinsichtlich der Transparenz der Personalauswahl-

verfahren Verbesserungsbedarf besteht. Die Mitglieder des Prüfungsausschus-

ses füllten ihre Erklärung über das Nichtvorliegen eines Interessenkonflikts 

nicht immer aus bzw. taten dies nicht allen Fällen fristgerecht, und es gab kei-

nerlei Nachweis dafür, dass Maßnahmen getroffen wurden, um die in den 

Erklärungen angesprochenen Probleme anzugehen. Die Tätigkeiten des Prü-

fungsausschusses wurden nicht immer angemessen dokumentiert, und es gibt 

keinerlei Nachweis dafür, wie das Verfahren für die engere Auswahl der 

Bewerber festgeschrieben wurde bzw. dass die Fragen für die schriftlichen und 

mündlichen Prüfungen vor der Auswertung der Bewerbungen festgelegt 

wurden.  

16. Wie schon in früheren Berichten stellte der Hof fest, dass es notwendig ist, 

ein System zur Vergütung der von den nationalen Behörden der Mitgliedstaa-

ten erbrachten Dienstleistungen einzuführen, das auf den tatsächlichen Kosten 

basiert. 

17. Der Hof führte eine Prüfung mit dem Ziel durch, die Handlungsleitlinien und 

Verfahren für die Behandlung von Interessenkonflikten im Fall von vier EU-
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Agenturen, darunter die EMA, zu bewerten. Die Ergebnisse dieser Prüfung 

werden in einem eigenständigen Bericht (Sonderbericht Nr. 15/2012) dargelegt. 

 

Dieser Bericht wurde von Kammer IV unter Vorsitz von Herrn Louis GALEA, 

Mitglied des Rechnungshofs, in ihrer Sitzung vom 5. September 2012 in 

Luxemburg angenommen. 

Für den Rechnungshof 

 

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

Präsident 
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Anhang 

Europäische Arzneimittel-Agentur (London) 

Zuständigkeiten und Tätigkeiten 

Zuständigkeitsbereiche 
der Union aufgrund des 
Vertrags  

(Artikel 168 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union)  

Sammeln von Informationen 
Bei der Festlegung und Durchführung aller Unionspolitiken und -maßnahmen wird ein hohes 
Gesundheitsschutzniveau sichergestellt.  
Die Tätigkeit der Union ergänzt die Politik der Mitgliedstaaten und ist auf die Verbesserung der 
Gesundheit der Bevölkerung, die Verhütung von Humankrankheiten und die Beseitigung von 
Ursachen für die Gefährdung der körperlichen und geistigen Gesundheit gerichtet. Sie umfasst die 
Bekämpfung der weit verbreiteten schweren Krankheiten, wobei die Erforschung der Ursachen, der 
Übertragung und der Verhütung dieser Krankheiten sowie Gesundheitsinformation und -erziehung 
gefördert werden; außerdem umfasst sie die Beobachtung, frühzeitige Meldung und Bekämpfung 
schwerwiegender grenzüberschreitender Gesundheitsgefahren.  

Zuständigkeiten der 
Agentur  

(Verordnung (EG) 
Nr. 726/2004 des Euro-
päischen Parlaments und 
des Rates) 

 

Ziele 
- Koordinierung der Wissenschaftsressourcen, die der Agentur von den zuständigen Stellen der 

Mitgliedstaaten zur Genehmigung und Überwachung von Human- und Tierarzneimitteln zur Ver-
fügung gestellt werden; 

- wissenschaftliche Beratung der Mitgliedstaaten und der Organe der Europäischen Union zu 
Human- und Tierarzneimitteln. 

Aufgaben 
- Koordinierung der wissenschaftlichen Beurteilung der Arzneimittel, die den Unionsgenehmigungs-

verfahren für das Inverkehrbringen unterliegen; 
- Koordinierung der Überwachung der in der Union genehmigten Arzneimittel (Pharmakovigilanz); 
- Beratung über die maximalen Rückstandswerte von Tierarzneimitteln, die in Lebensmitteln tieri-

schen Ursprungs zulässig sind; 
- Koordinierung der Überprüfung der Einhaltung der Grundsätze der guten Herstellungspraxis, 

guten Laborpraxis und guten klinischen Praxis; 
- Erstellung von Unterlagen über die erteilten Genehmigungen für das Inverkehrbringen von Arznei-

mitteln. 
Leitungsstruktur Der Ausschuss für Humanarzneimittel, bestehend aus einem Mitglied und einem stellvertretenden 

Mitglied je Mitgliedstaat sowie fünf kooptierten Mitgliedern, arbeitet die Gutachten zu Fragen der 
Beurteilung von Humanarzneimitteln aus. 
Der Ausschuss für Tierarzneimittel, bestehend aus einem Mitglied und einem stellvertretenden 
Mitglied je Mitgliedstaat, arbeitet die Gutachten zu Fragen der Beurteilung von Tierarzneimitteln aus. 
Der Ausschuss für Arzneimittel für seltene Leiden, bestehend aus einem Mitglied und einem 
stellvertretenden Mitglied je Mitgliedstaat, arbeitet die Gutachten zu Fragen der Beurteilung von 
Arzneimitteln für seltene Leiden aus. 
Der Ausschuss für pflanzliche Arzneimittel, bestehend aus einem Mitglied und einem stellvertre-
tenden Mitglied je Mitgliedstaat sowie fünf kooptierten Mitgliedern, arbeitet die Gutachten zu Fragen 
der Beurteilung von pflanzlichen Arzneimitteln aus. 
Der Pädiatrieausschuss, bestehend aus einem Mitglied und einem stellvertretenden Mitglied je 
Mitgliedstaat, sechs Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern als Vertreter der medizinischen 
Berufsgruppen und der Patientenverbände, ist für die wissenschaftliche Beurteilung und die Billigung 
pädiatrischer Prüfkonzepte sowie für das System von Freistellungen und Zurückstellungen verant-
wortlich.  
Der Ausschuss für neuartige Therapien, bestehend aus fünf Mitgliedern des Ausschusses für 
Humanarzneimittel und deren (fünf) stellvertretenden Mitgliedern, einem Mitglied und einem Stell-
vertreter aus jedem Mitgliedstaat, zwei Mitgliedern und zwei stellvertretenden Mitgliedern als Vertre-
ter der klinisch tätigen Ärzte, zwei Mitgliedern und zwei stellvertretenden Mitgliedern als Vertreter der 
Patientenverbände, ist zuständig für alle Fragen im Zusammenhang mit der Bewertung neuartiger 
Arzneimittel und deren Zertifizierung und Klassifizierung. 
Der Verwaltungsrat besteht aus einem Mitglied und einem stellvertretenden Mitglied je Mitglied-
staat, zwei Vertretern der Kommission sowie zwei vom Europäischen Parlament benannten Vertre-
tern; außerdem gehören ihm zwei Vertreter von Patientenorganisationen, ein Vertreter von Ärzte-
organisationen und ein Vertreter von Tierärzteorganisationen an. Der Verwaltungsrat nimmt das 
Arbeitsprogramm und den Jahresbericht an. 
Der Verwaltungsdirektor wird auf Vorschlag der Kommission vom Verwaltungsrat ernannt. 
Interne Revision, Interner Auditdienst der Kommission (IAS). 
Interne Auditstelle, Interner Auditdienst der Agentur (IAC). 
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Externe Kontrolle, Rechnungshof (EuRH).  
Entlastungsbehörde, Parlament auf Empfehlung des Rates. 

Der Agentur für 2011 zur 
Verfügung gestellte 
Mittel 
(Angaben für 2010) 

Endgültiger Haushalt 
208 863 Millionen Euro13 (208 387), davon Unionszuschuss: 13,4 %14 (13,6 %15). 
Personalbestand am 31. Dezember 2011 
567 (567) im Stellenplan vorgesehene Planstellen, davon besetzt: 552 (546), 
177 (152) sonstige Bedienstete (Vertragsbedienstete, abgeordnete nationale Sachverständige, 
Leiharbeitskräfte), 
Personalbestand insgesamt: 728 (698), davon entfallen auf operative Tätigkeiten: 584 (556), admi-
nistrative Tätigkeiten: 144 (142). 

Produkte und Dienst-
leistungen im Jahr 2011 
(Angaben für 2010) 

Humanarzneimittel 

- Anträge auf Genehmigung für das Inverkehrbringen: 100 (91), 
- positive Gutachten: 87 (51), 
- durchschnittliche Beurteilungsdauer: 178 (167) Tage, 
- Gutachten nach Genehmigung: 4 982 (3 154), 
- Pharmakovigilanz (Berichte über zentral zugelassene Arzneimittel (EWR) sowie über Arzneimittel-

nebenwirkungen (außerhalb des EWR)): 362 231 (302 362) Berichte, 
- regelmäßig aktualisierte Berichte über die Sicherheit: 583 (559), 
- abgeschlossene wissenschaftliche Beratungsleistungen: 430 (322), 
- Verfahren zur gegenseitigen Anerkennung und dezentrale Verfahren: eingeleitet: 6 401 (21 433), 

abgeschlossen: 6 715 (11 100), 
- Anträge für pädiatrische Prüfkonzepte: 187 (326) betreffend 220 (403) Indikationen. 
Tierarzneimittel 

- Anträge auf Genehmigung für das Inverkehrbringen: 11 (18), 
- Anträge für Varianten: 287 (162). 

Inspektionen 

Inspektionen: 449 (300). 

Pflanzliche Arzneimittel 

Pflanzenmonografien: 20 (19), 
Liste pflanzlicher Wirkstoffe, pflanzlicher Zubereitungen und entsprechender Kombinationen: 0 (3). 

Arzneimittel für seltene Leiden 

- Anträge: 166 (174), 
- positive Gutachten: 111 (123). 

KMU 

- Anträge auf Zuerkennung des Status als KMU: 433 (251), 
- Anträge auf Senkung oder Aufschub von Gebühren: 350 (161). 

Quelle: Angaben der Agentur. 

 

                                            

13 Hierbei handelt es sich um den endgültigen Haushalt und nicht um das tatsächliche Ergebnis der Haushaltsrechnung. 
 
14  Dieser Prozentsatz entspricht dem veranschlagten EU-Beitrag zum endgültigen Haushalt (ohne den besonderen Beitrag im 

Zusammenhang mit den Gebührenermäßigungen bei Arzneimitteln für seltene Leiden und ohne die Verwendung des Überschusses 
des Haushaltsjahrs n-2 durch die Haushaltsbehörde). 

15  Dieser Prozentsatz entspricht dem veranschlagten EU-Beitrag zum endgültigen Haushalt (ohne den besonderen Beitrag im 
Zusammenhang mit den Gebührenermäßigungen bei Arzneimitteln für seltene Leiden und ohne die Verwendung des Überschusses 
des Haushaltsjahrs n-2 durch die Haushaltsbehörde). 

 



EMA – European Medicines Agency 
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ANTWORTEN DER AGENTUR 

 

12. In den letzten Jahren hat sich die Agentur nach Kräften bemüht, den 

Umfang der Mittelübertragungen auf ein annehmbares Maß zu reduzieren, d. h. 

30 % insgesamt für Titel 2 und 3. Es ist ihr gelungen den Betrag schrittweise zu 

reduzieren. Da sich die Tätigkeiten der Agentur über mehrere Jahre erstrecken 

und nicht mit dem Kalenderjahr verknüpft sind, ist ein bestimmter Anteil an Mit-

telübertragungen unvermeidbar.  

13. Die Agentur hat in ihren Antworten auf die Bemerkungen zur Entlastung 

2009 ausführlich erläutert, dass sie den IT-Rahmenvertrag als nicht regelwidrig 

erachtet. Daher wird auch die Verlängerung des Rahmenvertrages als nicht 

regelwidrig erachtet. 

14. Die Agentur hat die Bemerkung des Hofes zur Kenntnis genommen und ihre 

Verfahren im Hinblick auf Transparenz und Dokumentation angepasst. 

15. Die Agentur hat die Bemerkung des Hofes zur Kenntnis genommen und ihre 

Verfahren im Hinblick auf Transparenz und rechtzeitige Dokumentation ange-

passt. 

16. 2009 wurde dem Verwaltungsrat ein Vorschlag für ein neues Zahlungssys-

tem vorgelegt. Es wurde allerdings keine Einigung erzielt. Der Verwaltungsrat 

wird auf der Sitzung im Oktober 2012 ersucht werden, einen neuen Aktionsplan 

zu billigen. Da jedes neue Gebührensystem einer Gesetzesänderung bedarf, 

wird die Europäische Kommission ersucht werden, diesen Punkt in ihre 

geplante Überarbeitung der Gebührenordnung der Agentur aufzunehmen. 

17. Die Antworten der Agentur zu den Ergebnissen dieser Prüfung werden 

zusammen mit dem Sonderbericht veröffentlicht.  




